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44. Jahrgang Nr. 08Freitag, 03. August 2018

Die Freiwillige Feuerwehr Windsbach blickt auf ein rauschendes 
Jubiläumsfest zurück.
Den Auftakt bildete ein feierlicher Kommersabend, an dem nicht 
nur Reden gehalten wurden. Zur Auflockerung trug die Stadtkapel-
le Heilsbronn mit zwei eigens für die Feuerwehr Windsbach kom-
ponierten Hymnen bei. Die „Alte“ von Musikdirektor Emanuel Vogt 
aus dem Jahre 1993 zur 125 Jahrfeier und die „Neue“ vom Leiter 
der Stadtkapelle Heilsbronn Claus Bernecker, extra für dieses Fest. 
Auch der Männergesangverein „Eintracht Windsbach“ begeisterte 
die Anwesenden mit einer „gesungenen Chronik“. Der stv. Land-
rat Kurt Unger ehrte bei diesen feierlichen Anlass vier Kameraden 
für 40Jahre aktiven Dienst. Der kirchliche Segen durfte natürlich 
auch nicht fehlen.

Der Samstag begann am Mittag mit einer großen Fahrzeugschau 
und zahlreichen Vorführungen. Gleichzeitig musste durch die Feu-
erwehren Windsbach, Dietenhofen und Neuendettelsau ein kurzer 

FFW-Jubiläum

Einsatz bewältigt werden. Am Abend 
war dann der große Festumzug 
mit 82 Vereinen durch das schön 
geschmückte „Städla“. Den Ab-
schluss bildete der bunte Abend 
mit den Wickendorfern Musikan-
ten im Festzelt.

Herzlichen Dank sagt die Freiwilli-
ge Feuerwehr Windsbach an alle 
Spender, Gönner, Helfer und na-
türlich an alle Bürger, die uns un-
terstützt haben. Sei es mit Geld, 
Muskelkraft oder durch ihre Anwe-
senheit. Denn ohne diese Unter-
stützung hätte es nie so ein tolles 
Festwochenende geben können.

150 Jahre Feuerwehr Windsbach
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Öffnungszeiten Rathaus
Montag  08.00 – 12.30 Uhr
Dienstag  08.00 – 12.30 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch  08.00 – 12.30 Uhr
Donnerstag 08.00 – 12.30 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag  08.00 – 12.30 Uhr

Öffnungszeiten Stadtbücherei
Montag  16.00 – 18.00 Uhr
Dienstag  11.00 – 13.00 Uhr und 16.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 16.00 – 19.00 Uhr
Freitag  16.00 – 18.00 Uhr

Öffnungszeiten Wertstoffhof Windsbach
Mittwoch:  15.00 Uhr – 17.30 Uhr
Samstag: 09.30 Uhr – 12.00 Uhr

Sperrmüll: 
Es wird darauf hingewiesen, dass Sperrmüll nur in haushaltsübli-
chen Mengen am Wertstoffhof abgegeben werden kann. Mit Klein-
teilen befüllte Kartons, Säcke, etc. gelten nicht als Sperrmüll. Die 
Räumung von Wohnungen oder ganzen Häusern kann nicht im 
Rahmen der Sperrmüllannahme erfolgen. Derartige Maßnahmen 
können mit Hilfe von Containerdiensten oder kostengünstig von ka-
ritativen Einrichtungen durchgeführt werden.

Nächste Müllabfuhrtermine
Gelber Sack:  Papier: 
Dienstag, 07.08.2018 Freitag, 03.08.2018
Freitag, 07.09.2018 Montag, 03.09.2018
  
Biotonne:  Restmüll:
Donnerstag, 09.08.2018 Mittwoch, 15.08.2018
Donnerstag, 23.08.2018 Mittwoch, 29.08.2018
Donnerstag, 06.09.2018
   
Die Restmüllbehälter, die Biotonnen, die Altpapiertonnen und die 
Wertstoffsäcke sind bereits ab 06.00 Uhr am Straßenrand bereitzu-
stellen. Die Abholung erfolgt grundsätzlich an der Grundstücksgren-
ze bzw. an einem mit dem Müllfahrzeug öffentlich befahrbaren Ort.

Bei Fragen zur Abfallentsorgung bzw. für Störungsmeldungen wenden 
Sie sich bitte an das zuständige Landratsamt Ansbach, Sachgebiet 
Abfallrecht, Tel.: 0981 / 468-3535. Weitere Informationen erhalten 
Sie auch auf der Homepage des Landkreises Ansbach: www.land-
kreis-ansbach.de/abfall oder im aktuellen Abfallratgeber.

www.windsbach.de
Probebetrieb der Feueralarmsirenen
Der nächste Probealarm wird am 04.08.2018 und 01.09.2018 jeweils 
zwischen 11.05 Uhr und 11.20 Uhr in folgenden Stadtteilen ausgelöst: 
Windsbach, Bertholdsdorf, Veitsaurach, Lanzendorf.

Sitzungstermine
08.08.2018 Stadtratssitzung
12.09.2018 Bau- und Umweltausschuss

Stadtbücherei Windsbach

Die Stadtbücherei ist vom 06.08.18 bis 24.08.18 
wegen Urlaub geschlossen.

Stadtratssitzung vom 04.07.2018
In der Sitzung vom 04.07.2018 beschäftigte sich der Stadtrat mit der 
24. Änderung des Regionalplanes der Region Westmittelfranken Teil-
kapitel 7.1.3.1 Regionale Grünzüge und 7.1.3.3 Trenngrün sowie der 
25. Änderung des Regionalplanes der Region Westmittelfranken Teil-
kapitel 5.2 Bodenschätze. Den geplanten Änderungen stimmte das 
Gremium nur teilweise zu.
Einstimmig zugestimmt wurde der Anpassung der Satzung der freiwil-
ligen Feuerwehren der Stadt Windsbach zum 03.08.2018 und einem 
Bauantrag. Gemeindliches Einvernehmen erteilten die Ratsmitglieder 
für das immissionsrechtliche Verfahren der Heizzentrale der Wärme.
natürlich GbR zur Wärmeversorgung des Baugebiets Badstraße.

Die Stadtwerke Windsbach informieren
Aufgrund von dringenden Wartungsarbei-
ten in der Trinkwasserversorgung kann es 
am 08.08.2018 zwischen 7:00 und 12:00 zu 
Druckschwankungen oder kurzen Versor-
gungsunterbrechungen im Versorgungsge-
biet der Stadtwerke Windsbach kommen. 
Wir danken für Ihr Verständnis

Ihre Stadtwerke Windsbach

Beachtung der Eichfristen von Wasserzählern                         
Wasserzähler müssen geeicht sein. Davon betroffen sind nicht nur 
Wasserzähler der Versorgungsunternehmen, sondern auch solche, 
die sich im Besitz anderer Unternehmen oder von Privatpersonen 
befinden. Rechtsgrundlage bildet das Eichgesetz i. V. m. d. Eichord-
nung Teil 4 §§ 12 bis 14, Anhang B, Ordnungsnummer 6.1.
Die Eichung oder Beglaubigung gilt nicht unbegrenzt. Für Kaltwas-
serzähler beträgt die Gültigkeitsdauer 6 Jahre. Das bedeutet, dass 
spätestens mit Ablauf dieser Frist die Wasserzähler erneut geeicht 
oder beglaubigt sein oder durch gültig Geeichte/Beglaubigte ersetzt 
werden müssen. Verantwortlich für den Austausch ist der Eigentü-
mer. Der Austausch ist den Stadtwerken Windsbach anzuzeigen/
mitzuteilen.
Ob Ihr eingebauter Wasserzähler (Gartenwasser-/Kanalzähler) noch 
den eichrechtlichen Vorschriften entspricht, können Sie anhand der 
folgenden Beispiele nachprüfen. Wasserzähler die nicht den eich-
rechtlichen Vorschriften entsprechen, werden bei der Verbrauchsab-
rechnung nicht berücksichtigt.
Beispiel: Hauptstempel nach folgenden Mustern:

          
  nationale Eichung  EWG Ersteichung   Beglaubigung

Das an zweiter Stelle stehende Zeichen (Jahresbezeichnung) gibt 
jeweils an, in welchem Jahr die Eichung bzw. Beglaubigung erfolgte.
Stadtwerke Windsbach

Notrufnummern der Stadtwerke Windsbach

Bei Störung der Strom- und Wasserversorgung

N-Ergie Störungsdienst

Für Strom: Windsbach, Elpersdorf, Untereschenbach, Retzendorf
Für Wasser: Windsbach, Retzendorf, Wernsmühle

Für Erdgas in Windsbach: 0180 / 27 13 600 oder 0911 / 26 43 70
Für Strom: 0180 / 27 13 538 oder 0911 / 26 39 84

Notruf Abwasseranlagen  0151 / 42245994

09871 / 67 01 - 60
E-Mail: Service@Stadtwerke-Windsbach.de

Notrufnummer Reckenberggruppe
Während der allgemeinen Dienstzeit: 09831 / 67 81 - 0
Nach Dienstschluss
und an Sonn- und Feiertagen: 0172 / 81 02 334
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Kirchweih 2018 in Bildern
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Stadthomepage: Veranstaltungen melden
Mit dem Online-Formular können Sie bequem und einfach Ihre Ver-
anstaltungen melden. Füllen Sie dazu einfach alle Felder vollständig 
aus. Nach Prüfung der Daten werden diese auf der Homepage der 
Stadt Windsbach veröffentlicht.

Straßensperrungen in Windsbach

Sperrung der Bahnhofstraße
Aufgrund von Bauarbeiten ist die Bahnhofstraße im Zeitraum vom 
06.08. bis 24.08.2018 tageweise, von 07.00 – 17.00 Uhr, für den 
Durchgangsverkehr gesperrt.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Bauernmarkt in der Bahnhofstraße
In der Zeit der Sperrung der Bahnhofstraße findet der Bauernmarkt 
weiterhin am gewohnten Ort statt. Lediglich die Verkaufswägen 
der Familien Trost und Kotzbauer werden in der Hauptstraße auf-
gestellt werden. Wir bitten die Besucher des Bauernmarktes um 
ihr Verständnis.

Bürgerstiftung Windsbach
In der Heimat wirken 
Die Bürgerstiftung Windsbach ist u. a. auf folgenden Gebieten zum 
Wohle der Bevölkerung der Stadt Windsbach tätig:

•	 Jugend- und Altenhilfe
•	 Öffentliches Gesundheitswesen
•	 Kultur, Kunst, Denkmalpflege und Denkmalschutz
•	 Bildung, Ausbildung und Sport
•	 Naturschutz und Landschaftspflege
•	 Rettung aus Lebensgefahr und Feuerschutz
•	 Heimatpflege und Heimatkunde 

Es gibt viele gute Gründe, sich an der Bürgerstiftung zu beteiligen 
- Sie können...

...  dauerhaft Projekte in Windsbach zur Förderung des Gemeinwohls 
 unterstützen.
...  mit einer Zustiftung ein persönliches Zeichen setzen – für sich 
 selbst, für Ihren Lebenspartner, für die Stadt Windsbach.
...  etwas von dem weitergeben, was Sie selbst im Leben erhalten 
 haben und übernehmen gesellschaftliche Verantwortung.
...  Ihre Zuwendungen an die Stiftung steuerlich geltend machen.
...  anonym oder öffentlich stiften und damit etwas Dauerhaftes 
 schaffen.
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Veröffentlichung der Trinkwasser-Analysen der 
Reckenberg-Gruppe (Juni 2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport.Kom 
 

Jeden Dienstag: 
 Fußball & Basketball  

im Wechsel 
20:00 Uhr - 22:00 Uhr 

Doppelturnhalle 
Windsbach                       

(Ludwigstraße 21  
91575 Windsbach) 

 

Weiter Infos im Rathaus oder unter:  
www.windsbach.de 

20:020:00 Uhr0 Uhr - 22:00 Uhr22:00 Uhr

Die Qualität Ihres Trinkwassers -
natürlich in jedem Tropfen!

Analysenwerte zum abgegebenen Trinkwasser

Natürlich - unser TRINKWASSER!

Es folgt eine Auflistung der wichtigsten Parameter

Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) schreibt regelmäßige Analysen des
eingespeisten Wassers vor. Sowohl chemische, als auch mikrobiologische
Parameter werden von einem unabhängigen Analytiklabor erfasst und durch uns -
Ihrem Zweckverband zur Wasserversorgung der Reckenberg-Gruppe (RBG)
veröffentlicht. Denn nur Wasser, das den hohen Anforderungen entspricht, darf
unser Wasserwerk verlassen. Daraus leitet sich auch unser Motto ab:

.

Kommunale Jugendarbeit der Stadt Windsbach
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Änderung der Satzung der Feuerwehren der Stadt Windsbach

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 04.07.2018 die Neufassung 
der Satzung der Feuerwehren der Stadt Windsbach wie folgt be-
schlossen:

Satzung 

für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Windsbach

Die Stadt Windsbach erlässt aufgrund von Art. 23 Satz 1 und Art. 24 
Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung folgende

S a t z u n g

I.
Allgemeines

§ 1
Organisation, Rechtsgrundlagen

(1)	 Die Freiwillige Feuerwehr im Stadtteil

Windsbach Moosbach
Bertholdsdorf Neuses
Brunn Sauernheim
Elpersdorf Suddersdorf
Hergersbach Untereschenbach
Ismannsdorf / Speckheim Veitsaurach 
Kitschendorf Winkelhaid
Lanzendorf 

ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Windsbach. Zur Gewin-
nung der notwendigen Anzahl von
Feuerwehrdienstleistenden bedient sie sich der Unterstützung 
des jeweiligen Feuerwehrvereins.

(2)	 Rechtsgrundlage für die Freiwillige Feuerwehr, vor allem für die 
Rechte und Pflichten ihrer Feuerwehrdienstleistenden, sind das 
Bayerische Feuerwehrgesetz (BayFwG), die zu seiner Ausfüh-
rung erlassenen Rechtsvorschriften und diese Satzung.

§ 2
Freiwillige Leistungen

(1) Die Freiwillige Feuerwehr kann aufgrund dieser Satzung in den 
Grenzen von Art. 7 des Mittelstandsförderungsgesetzes und Art. 
87 der Gemeindeordnung insbesondere folgende freiwillige Lei-
stungen erbringen:

1. Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzchen Aufgaben der 
Feuerwehren gehören (z. B. – jeweils auf Antrag des Eigen-
tümers oder Nutzungsberechtigten – das Stellen von Wa-
chen nach dem Ende der Brandgefahr oder das Abräumen 
von Schadensstellen, soweit es nicht zur Abwehr weiterer 
Gefahren notwendig ist),

2. Überlassung von Gerät oder Material zum Gebrauch oder 
Verbrauch.

(2) Voraussetzung freiwilliger Leistungen ist, dass die Einsatzbe-
reitschaft der Freiwilligen Feuerwehr zur Erfüllung ihrer gesetz-
lichen Aufgaben dadurch nicht beeinträchtigt wird. Auf die Ge-
währung freiwilliger Leistungen besteht kein Rechtsanspruch.

(3) Über die Gewährung von Leistungen im Sinn von Abs. 1 Nrn. 
1 und 2 entscheidet die Kommandantin bzw. der Komman-
dant, soweit die Leistungen in unmittelbarem Zusammenhang 
mit dem Einsatz der Feuerwehr erbracht werden. Im Übrigen 
entscheidet die Kommandantin bzw. der Kommandant über Lei-

stungen im Sinn dieser Vorschriften sowie über einzelne, nicht 
regelmäßig wiederkehrende Leistungen nur, wenn ihr bzw. ihm 
die Erste Bürgermeisterin bzw. der Erste Bürgermeister diese 
Befugnis übertragen hat; sonst entscheidet die Erste Bürger-
meisterin bzw. der Erste Bürgermeister oder der Stadtrat.

(4) Über den Anschluss von Privatfeuermeldern und Brand-Neben-
meldeanlagen Dritter an die ständig besetzte Feuerwehr-Ein-
satzzentrale und über die Übernahme von Alarmierungsaufga-
ben für andere Gemeinden entscheidet die Stadt Windsbach im 
Rahmen von Verträgen.

II.
Personal

§ 3
Wahl der Kommandantin bzw. des Kommandanten

(1) Die Wahl findet bei einer Dienstversammlung der Feuerwehr-
dienstleistenden Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ein-
schließlich der Feuerwehranwärter, die das 16. Lebensjahr voll-
endet haben, statt. Die Stadt Windsbach lädt hierzu mindestens 
zwei Wochen vor dem Wahltag ein.

(2) Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister oder ein Stellver-
treter oder Beauftragter (Art. 39 GO) leitet die Wahl (Wahllei-
tung). Der Wahlleitung stehen zwei von der Versammlung durch 
Zuruf bestimmte Beisitzer zur Seite. Werden mehr als zwei Per-
sonen durch Zuruf vorgeschlagen, findet eine Wahl zwischen 
den vorgeschlagenen Personen statt. Wahlleitung und Beisit-
zer bilden den Wahlausschuss. Wer selbst zur Wahl steht, kann 
nicht Mitglied des Wahlausschusses sein. Der Wahlausschuss 
wird daher erst nach Abgabe der Wahlvorschläge gebildet.

(3) Jede wahlberechtigte Person hat eine Stimme. Stellvertretung 
ist nicht zulässig.

(4)  Die Wahlleitung erläutert die Grundsätze des Wahlverfahrens 
und legt die Aufgaben der Kommandantin bzw. des Komman-
danten dar. 

1. Wahlvorschläge, Schriftlichkeit der Wahl
Die Wahlberechtigten schlagen wählbare Personen schrift-
lich oder durch Zuruf der Wahlversammlung zur Wahl vor. 
Die Wahlleitung nennt die Vorgeschlagenen und befragt 
sie, sofern sie anwesend sind, ob sie sich der Wahl stellen 
wollen. Die Vorschläge können mündlich begründet werden; 
über sie kann auch eine Aussprache stattfinden. Den anwe-
senden Bewerberinnen und Bewerbern ist Gelegenheit zu 
geben, sich der Versammlung in angemessener Zeit vorzu-
stellen. Die Aussprache wird geschlossen, wenn keine Wort-
meldungen mehr vorliegen oder wenn die Versammlung mit 
Mehrheit der Wahlberechtigten den Schluss der Aussprache 
beschließt.

Die Wahl wird schriftlich mit Stimmzetteln durchgeführt; 
diese dürfen kein äußerliches Kennzeichen tragen, das sie 
von den im gleichen Wahlgang verwendeten Stimmzetteln 
unterscheidet. Die Wahlleitung lässt auf die Stimmzettel die 
Namen der wählbaren und – sofern sie befragt wurden – zur 
Kandidatur bereiten Bewerberinnen und Bewerber setzen. 
Wird nur eine oder keine Person zur Wahl vorgeschlagen, 
so wird die Wahl ohne Bindung an Bewerber durchgeführt.

2. Wahlgang, Stimmabgabe
Die Kommandantin / der Kommandant haben der Stadtver-
waltung Windsbach spätestens 6 Wochen vor der Wahl ein 
aktuelles Wählverzeichnis vorzulegen.

Die Wahl ist geheim; die Möglichkeit geheimer Stimmabga-
be ist von der Wahlleitung sicherzustellen. 

Für eine gültige Stimmabgabe ist immer eine positive Wil-
lensbekundung erforderlich. Gewählt wird, indem einer der 
Wahlvorschläge in eindeutig bezeichnender Weise gekenn-
zeichnet wird. Streichungen sind nicht als Stimme für nicht 
gestrichene Bewerber zu werten.

Steht nur eine Person zur Wahl, so kann dadurch gewählt 
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werden, dass der Wahlvorschlag in einer jeden Zweifel 
ausschließenden Weise gekennzeichnet oder eine nicht 
zur Wahl vorgeschlagene wählbare Person in eindeutig 
bezeichnender Weise handschriftlich auf dem Stimmzettel 
eingetragen wird.

Liegt kein Wahlvorschlag vor, so wird durch eindeutig bezeich-
nende handschriftliche Eintragung einer wählbaren Person 
auf dem Stimmzettel gewählt.  

Die Wahlberechtigten haben den ausgefüllten Stimmzettel 
zusammenzufalten und der Wahlleitung oder dem bestimm-
ten Beisitzer zu übergeben. Der Wahlausschuss prüft die 
Stimmberechtigung der Abstimmenden. Wird die Stimmbe-
rechtigung anerkannt, so ist der Stimmzettel in einen Behäl-
ter zu legen. Der Wahlausschuss prüft vor Beginn des Wahl-
gangs, ob der Behälter leer ist. Wird der Stimmberechtigung 
einer anwesenden Person widersprochen, entscheidet der 
Wahlausschuss.

3. Feststellung des Wahlergebnisses, Losentscheid
Nach Abschluss der Wahl prüft der Wahlausschuss den In-
halt der Stimmzettel, zählt sie aus und stellt das Wahlergeb-
nis fest. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebe-
nen gültigen Stimmen erhält. Neinstimmen und Stimmzettel, 
die überhaupt nicht gekennzeichnet wurden oder auf denen 
nur Streichungen vorgenommen wurden, sind ungültig. Ist 
mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen ungültig, 
ist die Wahl zu wiederholen. Ist die Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen gültig und erhält keine Bewerberin bzw. kein 
Bewerber die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, 
so findet eine Stichwahl unter den beiden Bewerberinnen 
bzw. Bewerbern mit der höchsten Stimmenzahl statt. Wenn 
mehr als zwei Personen die höchste Stimmenzahl erhalten 
haben, ist die Wahl zu wiederholen. Wenn mehr als eine 
Person die zweithöchste Stimmenzahl erhalten haben, ent-
scheidet das Los, wer in die Stichwahl kommt.

Bei der Stichwahl ist die Person gewählt, die von den ab-
gegebenen gültigen Stimmen die höchste Stimmenzahl er-
hält. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los, das die 
Wahlleitung sofort nach Feststellung des Ergebnisses der 
Stichwahl in der Wahlversammlung ziehen lässt.

4. Wahlannahme
Nach der Wahl befragt die Wahlleitung die gewählte Per-
son, ob sie die Wahl annimmt. Lehnt sie ab, ist die Wahl 
zu wiederholen. Abwesende Bewerberinnen und Bewerber 
können die Annahme der Wahl auch im Vorfeld schriftlich 
erklären.

Die Wiederholung der Wahl kann unmittelbar im Anschluss 
an den ersten Wahldurchgang in derselben Dienstver-
sammlung erfolgen.

(5) Die Wahlleitung lässt über die Wahl, die Feststellung des Wahl-
ergebnisses und die Wahlannahme eine Niederschrift fertigen, 
die der Wahlausschuss unterzeichnet.

(6) Die Abs. 1 bis 5 gelten für die Wahl der / des Stellver-
treter /-s des Feuerwehrkommandanten entsprechend. 

(7) Sofern mehr als ein Stellvertreter gewählt werden soll, ist je 
Vertreter ein Wahlgang (Abs. 1 – 5) notwendig. Die Vertretung 
erfolgt in der Reihenfolge der Ergebnisse der einzelnen Wahl-
gänge.

§ 4
Verpflichtung

Die Kommandantin bzw. der Kommandant verpflichtet neu aufgenom-
mene ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende durch Handschlag 
zur Erfüllung ihrer Pflichten nach den für die Feuerwehren geltenden 
Rechts-und Verwaltungsvorschriften. Neu aufgenommenen Mitglie-
dern soll eine Satzung für die Freiwillige Feuerwehr überreicht wer-
den. 

§ 5
Übertragung besonderer Aufgaben

Zur Erfüllung besonderer Aufgaben sind geeignete Feuerwehrdienst-
leistende zu bestellen (z. B. Jugendwart, Gerätewart). Für die Bestel-
lung ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender ist die Kommandantin 
bzw. der Kommandant zuständig.

§ 6
Persönliche Ausstattung

Die Feuerwehrdienstleistenden haben die empfangene persönliche 
Ausstattung pfleglich zu behandeln und nach dem Ausscheiden aus 
dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für verloren gegangene oder 
durch außerdienstlichen Gebrauch beschädigte oder unbrauchbar 
gewordene Teile der Ausstattung kann die Stadt Windsbach Ersatz 
verlangen.

§ 7
Anzeigepflichten bei Schäden

Feuerwehrdienstleistende haben der Kommandantin bzw. dem Kom-
mandanten unverzüglich zu melden 

	im Dienst erlittene (eigene) Körper- und Sachschäden,

	Verluste oder Schäden an der persönlichen Ausstattung  
 und der sonstigen Ausrüstung der Feuerwehr.

Soweit Ansprüche für oder gegen die Stadt Windsbach infrage kom-
men, hat die Kommandantin bzw. der Kommandant die Meldung an 
die Stadt Windsbach weiterzuleiten. Hat die Stadt Windsbach nach  
§ 193 SGB VII und § 22 der Satzung der Kommunalen Unfallversiche-
rung Bayern eine Unfallanzeige zu erstatten, so ist sie unverzüglich 
(bei Unfällen mit Todesfolge oder mit mehr als drei Verletzten sofort) 
zu unterrichten.

§ 8
Dienstverhinderung

Von der gesetzlichen Verpflichtung zur Leistung des Feuerwehrdien-
stes (Art. 6 Abs. 1 Satz 2 BayFwG) sind Feuerwehrdienstleistende 
nur befreit, soweit sie vorrangigen rechtlichen Pflichten nachkommen 
müssen oder dringende wirtschaftliche oder persönliche Gründe dies 
rechtfertigen. Für das Fernbleiben von Ausbildungsveranstaltungen 
in diesen Fällen haben sich Feuerwehrdienstleistende vor der Ver-
anstaltung bei der Kommandantin bzw. dem Kommandanten zu ent-
schuldigen; im Übrigen haben Feuerwehrdienstleistende Mitteilung 
zu machen, wenn sie länger als fünf Wochen vom Wohnort abwesend 
oder durch andere Umstände an der Ausübung des Feuerwehrdien-
stes gehindert sein werden. Der Wegzug aus der Stadt Windsbach ist 
in jedem Fall zu melden.

§ 9
Pflichtverletzungen

Die Kommandantin bzw. der Kommandant kann Verletzungen von 
Dienstpflichten durch folgende Maßnahmen ahnden:

•	Mündlicher oder schriftlicher Verweis,

•	Androhung des Ausschlusses,

•	Ausschluss (Art. 6 Abs. 4 Satz 2 BayFwG, § 10 Abs. 2  
 dieser Satzung).

§ 10
Austritt und Ausschluss

(1) Der Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr ist schrift-
lich gegenüber der Kommandantin bzw. dem  
Kommandanten zu erklären.

(2) Die Kommandantin bzw. der Kommandant hat Feuerwehr-
dienstleistenden, die sie bzw. er gemäß Art. 6 Abs. 4 Satz 2 Bay-
FwG wegen gröblicher Verletzung der Dienstpflichten vom Feu-
erwehr- dienst ausschließen will, Gelegenheit zu geben, sich 
zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern.

Eine gröbliche Verletzung von Dienstpflichten ist insbesondere 
gegeben bei
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Neues aus der städtischen 
Kindertagesstätte
Kinderkirchweih in der KIWI 
Wo kriegen wir nur  einen Kirchweihbaum 
her? Da fragten wir erstmal den Herrn 
Wagner.  Er fuhr doch tatsächlich  mit 
seinen beiden Enkeln Maximilian und Tim in den Wald und brachte 
uns eine schöne große  Fichte. Diese wurde  von den Kindern und 
Erzieherinnen prächtig mit Bändern, Spielzeug und einem  Kranz 
geschmückt. Nachdem der Baum am Freitagvormittag von starken 
Vorschulkindern auf  unserer Terrasse aufgestellt war, lustige Kirch-
weihlieder gesungen wurden,  gab es natürlich auch  leckere Brat-
wurstsemmeln und  „Kinderbier“ in kleinen Krügen. Und da ließen 
es sich alle in unserer Turnhalle von „klein bis groß“  so richtig gut 
schmecken. Übrigens der Kirchweihbaum kann gerne von jedermann 
in unserem Garten bewundert werden. Am Kirchweihmontag ging es 
zum Karussell fahren zum Kirchweihplatz. Wir bedanken uns ganz  
herzlich bei der Raiffeisenbank Windsbach, die jedem Kind ein paar 
lustige Runden auf dem Karussell ermöglichte. 

Unsere „Großen“ gehen in die Schule!
 Einen schönen ersten Schultag, viel Spaß und  Freude  beim Lernen 
wünschen die Kinder und Erzieherinnen der Kiwi den zukünftigen 
Schulkindern. 

	unehrenhaftem Verhalten im Dienst,

	grobem Vergehen gegen Kameraden im Dienst,

	fortgesetzter Nachlässigkeit oder Nichtbefolgen dienstlicher  
  Anordnungen, 

	Trunkenheit im Dienst,

	Aufhetzen zum Nichtbeachten von Anordnungen,

	dienstwidriger Benutzung oder mutwilliger Beschädigung  
  von Dienstkleidung, Geräten und sonstigen Ausrüstungsge 
  genständen der Feuerwehr.

Die Kommandantin bzw. der Kommandant hat den Ausge-
schlossenen den Ausschluss schriftlich zu erklären.

III.
Besondere Pflichten der Kommandantin 

bzw. des Kommandanten

§ 11
Dienst- und Ausbildungsplan

(1) Die Kommandantin bzw. der Kommandant stellt jährlich (wenn 
nötig auch für kürzere Zeiträume) einen Dienst- und Ausbil-
dungsplan auf. In dem Plan ist für jeden Monat mindestens eine 
Übung oder ein Unterricht vorzusehen. Zu den Übungen können 
auch geeignete Sportveranstaltungen der Feuerwehr gehören.

(2)  Der Dienst- und Ausbildungsplan ist der Stadt Windsbach vor-
zulegen.

§ 12
Dienstreisen

Die Kommandantin bzw. der Kommandant hat dafür zu sorgen, dass 
vor Dienstreisen von Feuerwehrdienstleistenden die Genehmigung 
der Stadt Windsbach eingeholt wird (vgl. auch Art. 8 Abs. 1 Satz 3 
BayFwG). Sie bzw. er hat auch für ihre bzw. seine Dienstreisen die 
Genehmigung der Stadt Windsbach einzuholen.

§ 13
Jahresbericht

(1) Die Kommandantin bzw. der Kommandant unterrichtet die Stadt 
Windsbach zum Ende des Kalenderjahres über den Personal-
stand der Freiwilligen Feuerwehr. Neu eingetretene oder aus 
dem Feuerwehrdienst ausgeschiedene Mitglieder sind nament-
lich mitzuteilen. In dem Bericht ist die Anzahl der Mannschafts- 
und Führungsdienstgrade und der Feuerwehrdienstleistenden 
anzugeben, die über das übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst 
leisten (vgl. Art. 11 Abs. 1 Satz 2 BayFwG). Soweit die Stadt 
Windsbach nicht über einzelne Einsätze unterrichtet wird, ist im 
Jahresbericht auch eine Übersicht über die Einsätze des abge-
laufenen Jahres zu geben.

(2) Die Unterrichtungspflichten gemäß Art. 6 Abs. 4 Satz 2 BayFwG, 
§ 7 Satz 2 und § 11 Abs. 2 dieser Satzung bleiben unberührt.

IV.
Anwendungsbeginn

§ 14
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 04.08.2018 in Kraft.

(2) Die Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren vom 01.07.1984 
tritt mit Ablauf des 03.08.2018 außer Kraft. 

Windsbach, 26.07.2018

gez.

Matthias Seitz
Erster Bürgermeister
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Ausflug zur “Kleinen Raupe“
Endlich war es soweit, der gemeinsame Jahresausflug der Aurachstrol-
che  zur Marionettenbühne nach Schwabach war da.
Im großen Reisebus haben  wir uns auf den Weg gemacht. Im Ein-
gang des Puppentheaters haben wir uns  mit ein paar leckeren Keksen 
gestärkt und auf den Beginn der Vorstellung gewartet.  Pünktlich um 
10.00Uhr ging das Licht aus, der Vorhang auf und die Geschichte der 
kleinen Raupe los. 
Auf einem grünen Blatt konnte man ein kleines weißes Ei entdecken. 
Nachdem die Raupe geschlüpft war musste sie einige Abenteuer über-
stehen bis aus ihr ein wunderschöner,  glitzernder Schmetterling wurde. 
Sie begegnete einer flauschigen Raupe, die Ratschläge ohne Schlä-
ge gab, wurde von Fritzi aus der Stadt mitgenommen, durfte sich dort 
durch Käse, Würste und Torte  futtern bis ihr Raupenkleid immer wieder 
zu klein  wurde und platzte,  lernte die Stadtmaus Ferdinand kennen,  
wurde wieder zurück in den Wald gebracht, wo sie sich vierzehn lange 
Tage zum Schlafen hinlegte um als Schmetterling aufzuwachen und 
davon zu fliegen. Am Ende gab es für die Puppenspieler ganz viel Ap-
plaus und die Geschichte war aus.

Herr Alp, der Busfahrer hat alle Aurachstrolche mit dem Bus wieder 
abgeholt und sicher zum Kindergarten zurück gebracht. 
Kurz vor Ende des Kindergartenjahres war  der Verkehrspolizist zu 
Gast bei den Maxis. Nachdem Herr Thomas den Kindern einen Teil 
seines „Werkzeuges“  wie Polizeimarke, Polizeikelle, Handschellen, 
Warnweste usw. gezeigt hatte machten wir uns auf um miteinander die 
Regeln und das Überqueren der Straße zu üben. An der Bushaltestelle 
in Veitsaurach haben wir gelernt, wie man sich beim Warten auf den 
Bus verhalten soll. Da sich durch leises Grollen ein Gewitter angekün-
digt haben wir uns ganz schnell auf den Rückweg zu Kindergarten ge-
macht.  Auf dem Parkplatz haben wir noch den Polizeibus angeschaut, 
den Polizeifunk gehört und das Blaulicht und die Sirene eingeschaltet.
Bevor  Herrn Thomas wieder zur Polizeiwache nach Heilsbronn  ge-
fahren ist, haben wir alle zusammen noch ein erfrischendes  Kaktus 
Eis gegessen.

Die Aurachstrolche möchten sich ganz herzlich bei der Raiffeisenbank 
Windsbach (insbesondere bei Herrn Steffen Weiß) für die Einladung 
auf die Windsbacher Kirchweih bedanken.

Das Karussell fahren hat uns allen groooßen Spaß 
gemacht .
Vorschulausflug ins 
Nicolaus-Copernicus-
Planetarium in Nürnberg
Am Donnerstag, den 12. 
Juli fand der Ausflug der 
Vorschulkinder ins Pla-
netarium statt. Die Auf-
regung war deshalb am 
frühen Morgen schon groß. 
Los ging es gemeinsam 
um 9.30 Uhr am Bahnhof 
in Windsbach. Schon das 
Zugfahren bis nach Nürn-
berg war für die Kinder 
ein großes Erlebnis.   
Um rechtzeitig am Plane-
tarium anzukommen muss-
ten wir mit der U-Bahn 
fahren. Bereits als wir 
aus dem U-Bahn-Tunnel 
heraus kamen erblickten 
die Kinder die Kuppel des 
„Nicolaus-Copernicus-Planetarium“ und die Aufregung, was uns dort er-
wartet ist noch etwas gestiegen. Im Planetarium angekommen wurden 
wir freundlich empfangen und konnten direkt mit unseren Tickets in 
den großen Saal gehen und uns dort einen guten Platz aussuchen.  
Die Kinder waren begeistert von der großen Kuppel und dem „Ding“, 
das in der Mitte des Raumes seinen Platz hatte. Nach kurzer Zeit wurde 
alles dunkel und das „Ding“, das in Wirklichkeit ein „Planetariumspro-
jektor“ für die naturgetreue Darstellung der Sternenbilder war, zeigte 
uns den Himmel über Nürnberg und die Vorführung „Meine erste Ster-
nennacht“ begann. 
Die Kinder berichten von ihren Eindrücken: „Im Planetarium war es echt 
dunkel und sternig! Man hat die eigene Hand nicht mehr vor seinen 
Augen gesehen. Wir haben aber viele Sterne, Sternbilder und Plane-
ten, z. B. den Uranus gesehen. Und die Sonne, wie sie von morgens 
bis abends über den Himmel zieht. Das war voll cool!“
Durch die spannende Präsentation haben die Kinder viele 
schöne und neue Eindrücke mitgenommen. Auf dem Weg zurück 
zum HBF wurde sich über nichts Anderes mehr unterhalten.  
Am Nachmittag, angekommen am Bahnhof in Windsbach waren die 
Kinder sofort Feuer und Flamme ihren Eltern alle neuen Eindrücke zu 
berichten. Das war wirklich ein aufregender Tag. 

Und die Kerwa is kumma
Kerwa feiern wie die Großen, mit Baum und allem Drum und Dran.
Denn nicht nur auf dem Festplatz wurde lautstark gefeiert, sondern 
auch hier bei uns in der Mukki gab es eine Kinderkerwa. Zu diesem 
feierlichen Anlass kamen die Kinder mit traditionell weißem T- Shirt und 
rotem Kerwatüchlein in die Kindertagesstätte. Statt Bier, gab es für alle 
Kinder ein Gläschen Limo und natürlich wurden auch Würstchen, für 
eine leckere Bratwurstsemmel gegrillt. Wir bedanken uns ganz herz-
lich bei Florian Zengerle für´s Bratwürste grillen.  Zu selbst gedichteten 
Kerwaliedern und Versen gab es eine “morts Gaudi“ und die Stimmung 
war ausgelassen. Absolutes Highlight der Feier war natürlich das Auf-
stellen des Kerwabaumes!  Dafür bekamen wir natürlich kräftige Un-
terstützung von den Kerwamadli! Alle waren voller Eifer dabei und so 
konnte der ca. 4 Meter lange Baum sicher verankert werden.
Zum Abschluss der Feier tanzten wir noch einmal gemeinsam zu echter 
Kerwamusik und die Kerwamadli sangen uns noch ein paar extra ju-
gendfreie Kerwaverse. 

Boadwännlafest
Auch unser „Bodwänlasfest“ fand dieses Jahr wieder statt und alle 
Kinder kamen voll bepackt mit einer kleinen Badewanne und Badesa-
chen in den Kindergarten. Keiner blieb trocken und die Kinder hatten 
einen riesen Spaß bei ausgelassenen Wasserspielen. 
Dafür möchten wir uns noch einmal bei Familie Schwarz bedanken, 
die uns dafür ihren Hof zur Verfügung gestellt haben.  

Neues aus der Kindertagesstätte
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Ausflug der Kindergartenkinder nach Feuchtwangen
Auch in diesem Jahr stand als Kindergartenausflug die Kreuzgang-
spiele in Feuchtwangen mit dem Märchen „Schneewittchen“ auf un-
serem Programm.
In den Gruppen erzählten wir unseren Kindern im Vorfeld das Mär-
chen. Und dann war es endlich soweit. Ausgerüstet mit Rucksäcken 
stiegen wir in den Bus der Fam. Kwitt. Pünktlich um 9.00Uhr starte-
ten wir. Nach einer kurzen Vesperpause marschierten wir  zügig zu 
den Kreuzgangspielen. Kaum hatten wir unsere Plätze eingenommen, 
ging es schon los.
Wie in jedem Jahr konnten wir eine gelungene und liebevoll inszenier-
te Aufführung erleben.
Da störte es nicht so sehr, daß es nur 6 Zwerge waren (sie verzähl-
ten sich nämlich immer) oder dass das Ende nicht originalgetreu war. 
Völlig gebannt verfolgten die Kinder die Aufführung. Und als wir müde, 
aber wohlbehalten in unserer „Villa“ gelandet waren, waren sich alle 
einig: „Es war ein ganz toller Ausflug“!

Mit dem Burggespenst Friedrich auf 
Schatzsuche auf Burg Abenberg 
In diesem Kindergartenjahr war das 
Ziel unserer Abschlussfahrt der Vor-
schulkinder die Burg Abenberg.  Dafür 
hatten sie sich in einer Abstimmung 
vorher entschieden.
So ging es mit dem Bus nach Abenberg 
und wir erklommen die vielen Trep-
pen hoch zu der imposanten Burgan-
lage. Dort wurden wir schon von zwei 
netten Damen erwartet und begrüßt.
In einem Brief, den der Burgherr Fried-
rich hinterlassen hatte, erzählte  uns 
er viel über das Leben der Ritter und 
der Burgfräuleins im Mittelalter.
Dann durften die Kinder sich verklei-
den und alles „hautnah“ erleben. Wie bestaunten sie die Ritterrüstung, 
den schweren Helm und das Kettenhemd. Voller Stolz durfte jedes Kind 
einmal das Schwert halten und unseren Mädchen fanden das Kleid 
einer Burgdame wunderschön.
Als sie erfuhren, dass Friedrich als Burggespenst immer noch in der 
Burg herum geistert und für uns einen Schatz versteckt hatte, war die 
Freude groß. Nach längerem Suchen wurde endlich die Schatzkiste 
und jeder durfte sich zwei Goldtaler heraus nehmen.
Gestärkt mit einer Kugel Eis ging es wieder zurück in unsere „Villa“. 
Zur Erinnerung an diesen ganz besonderen Vorschulkinderausflug bekam 
jedes Kind ein Lebkuchenherz mit einem Wappen. Dafür möchten wir 
uns bei Frau Zehmeister, unserer Elternbeiratsvorsitzenden und deren 
Schwester Fr. Hüttner von der „Naschhütte“ ganz herzlich bedanken. 
Sie haben damit unseren Kindern eine schöne Erinnerung bereitet.

Evang. Luth. Pfarramt Windsbach
Gottesdienste
So., 29.07. 
10.30 Uhr GD Kernfranken (Dekan Schlicker/Pfr. Peters  
  Waldstrandbad    
10.30 Uhr Kigo Waldstrandbad   
10.45 Uhr Sommergottesdienst (Pfr. J. Hoenen) Gottesruh

Do., 02.08. 
16.00 Uhr SeniorenGD (Pfrin. Walz) Phönix

So., 05.08.
09.30 Uhr Gottesdienst (Pfrin. Walz) Stadtkirche
09.30 Uhr Kigo Stadtkirche/Jugendbüro  
10.45 Uhr Sommergottesdienst (Pfr. Foitzik u. Team)
  Gottesruh

So., 12.08. 
09.30 Uhr Gottesdienst (Lektorin Sichart) Stadtkirche  
09.30 Uhr Kigo Stadtkirche/Jugendbüro
10.45 Uhr Sommergottesdienst (Pfr. Foitzik u. Team)  
  Gottesruh
So., 19.08. 
09.30 Uhr Gottesdienst (Dekan i.R. Heißmann) Moosbach 
09.30 Uhr Kigo Moosbach 
10.45 Uhr Sommergottesdienst (Pfr. Foitzik u. Team)
  Gottesruh

So., 26.08. 
09.30 Uhr Gottesdienst (Dekan Schlicker) Stadtkirche  
09.30 Uhr Kigo Stadtkirche/Jugendbüro 
10.45 Uhr Sommergottesdienst (Pfr. Weiß) Gottesruh 

So., 02.09. 
09.30 Uhr Gottesdienst (Pfrin. i.R. Mandt) Stadtkirche  
09.30 Uhr Kigo Stadtkirche/Jugendbüro 
10.45 Uhr Sommergottesdienst (Pfr. i.R. Mandt) Gottesruh 

Do., 06.09. 
16.00 Uhr SeniorenGD (Dekan Schlicker) Phönix 

GEBET am Mittwochmorgen
Ein kurzer gemeinsamer Anfang – viel Stille für das persönliche Beten 
– ein gemeinsam gesprochenes Gebet für die Gemeinde, dann Vater-
unser und Segen
So sieht die kurze Gebetszeit am Mittwochmorgen in der Stadtkirche 
aus. Wir treffen uns jeden Mittwoch
(außer an Feiertagen) um 8 Uhr für eine Viertelstunde. Herzlich will-
kommen zu diesem Start in den Tag,
der jedem, der dabei ist, sehr viel Kraft gibt!

Veranstaltungen

Seniorentreff 
pausiert bis September

„Frühstück Frauen miteinander“ – offener Kreis für alle Frauen
dienstags, 9.00 Uhr, Heinrich-Brandt-Haus
Kontakt: Larissa Ulmer, Hannelore Schütz, Traudi Eyselein

„Tanzen“ - eine lebenslange Freude:
pausiert im August

Kirchenchor: dienstags, 19.30 Uhr, HBH 

Kinderchor: dienstags, 15.30 – 16.30 Uhr, HBH

Rockenstuben: pausiert bis zum Herbst

Posaunenchor: donnerstags, 19.30 Uhr, HBH
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Sprachcafe: donnerstags, 10.00 – 11.30 Uhr, HBH
Das Angebot des Sprachcafes wendet sich an Asylbewerber und Mi-
granten. Es wird deutsche Sprache und Kultur zusammen mit ehren-
amtlichen Mithelfern praxisnah vermittelt. Träger ist die evangelische 
Kirchengemeinde

Tea – together
der Treffpunkt für Windsbacher und Asylbewerber
Spiele - Gespräche - Kennenlernen und vieles mehr ... bei Tee, 
Kaffee und Knabberei
pausiert im August

Mutter-Kind-Gruppe 
montags von 09.30 - 11.00 Uhr, HBH
Kontakt: Silke Schuster, Tel. 706838

Jungschar 
1. - 3. Klasse   Montag um 15.00 Uhr im Jugendbüro, Kirchplatz
4. - 7. Klasse Ort und Zeit werden noch bekanntgegeben

Gottesdienste 
in der Kirchengemeinde Bertholdsdorf
05. August,  Kirchweih
09:00 Uhr Festgottesdienst, mit dem Posaunenchor, 
 Pfr. Dr. Hauenstein

12. August, 11. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Uhr Gottesdienst, Lektorin Wagner

19. August, 12. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Uhr Gottesdienst, Pfr. Dr. i.R. Friedrich

25. August, Samstag
13:30 Uhr Traugottesdienst, Dekan Schlicker

26. August, 13. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Uhr Gottesdienst, Pfr. i.R. Buchhold

02. September, 14. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst in Wollersdorf St. Stephan, Pfr. Müller und  
 Posaunenchöre

Pfarrei St. Bonifatius Windsbach 
und Pfarrei St. Vitus Veitsaurach
Gottesdienste in der Pfarrei  Windsbach (Ferienordnung)

Sonntag, 05.08.,  08:30 Uhr hl. Messe, anschl. Kirchencafé
Sonntag, 12.08.,  10:00 Uhr hl. Messe
Dienstag, 14.08.,  19:00 Uhr hl. Messe zum Hochfest Mariä 
  Aufnahme in den Himmel mit Segnung der 
  Kräuterbüschel
Sonntag, 19.08.,  10:00 Uhr hl. Messe
Dienstag, 21.08.,  09:00 Uhr hl. Messe
Sonntag, 26.08.,  10:00 Uhr hl. Messe
Sonntag, 02.09.,  08:30 Uhr hl. Messe, anschl. Kirchencafé
Sonntag, 09.09.,  10:00 Uhr hl. Messe

Gottesdienste in der Pfarrei Veitsaurach (Ferienordnung)

Sonntag, 05.08.,  10:00 Uhr hl. Messe
Freitag, 10.08.,  18:30 Uhr hl. Messe
Sonntag, 12.08.,  08:30 Uhr hl. Messe
Mittwoch, 15.08.,  19:00 Uhr hl. Messe zum Hochfest Mariä 
 Aufnahme in den Himmel mit Segnung der 
 Kräuterbüschel
Freitag, 17.08.,  18:30 Uhr hl. Messe
Sonntag, 19.08.,  08:30 Uhr hl. Messe
Freitag, 24.08.,  18:30 Uhr hl. Messe
Sonntag, 26.08.,  08:30 Uhr hl. Messe
Freitag, 31.08.,  18:30 Uhr hl. Messe
Sonntag, 02.09.,  10:00 Uhr hl. Messe
Freitag, 07.09.,  18:30 Uhr hl. Messe
Sonntag, 09.09.,  08:80 Uhr hl. Messe Eucharistische Anbetung 

Veitsaurach: freitags nach der hl. Messe Beichtgelegenheiten
 Windsbach:  Sa., 11.08., 17:00 – 17:45 Uhr
 Veitsaurach: Sa., 11.08., 18:00 – 18:45 Uhr
 (weitere Termine jederzeit nach persönlicher Absprache   
 möglich) 

Kath. Pfarramt 
Ansbacher Str. 46, 91575 Windsbach
Tel.: 09871/318, Fax.: 09871/705043
e-Mail: windsbach@bistum-eichstaett.de

Bürozeiten: mittwochs 08:00 – 13:00 Uhr

Kerwabuam und –madli Untereschenbach
Kirchweih und Stodlkerwa in Untereschenbach
Traditionell findet die Kirchweih der St. Nikolauskirche in Unter-
eschenbach am dritten Sonntag im August statt. 
Die Kerwabuam und –madli veranstalten heuer die zweite Stodlker-
wa. 
Am Freitag, 17. August um 19.00 Uhr ist der Kerwaauftakt im Ker-
wastodl . Am Samstag 18. August wird Nachmittags der Kerwabaum 
eingeholt und gegen 17:00 Uhr aufgestellt. Anschließend geht es mit 
einer zünftigen fränkischen Kerwa bis in die Nacht hinein weiter. Für 
Essen und Trinken ist gesorgt. 
Am Sonntag, 19. August findet der Festgottessdienst in der St. Niko-
lauskirche um 09:45 Uhr statt. Anschließend gibt es noch Mittagessen 
sowie Kaffee und Kuchen im Feststodl.

Hospizverein Neuendettelsau
Windsbach e.V.
„Sie sind bis zum letzten Augenblick Ihres Le-
bens wichtig, und wir werden alles tun, damit 
Sie nicht nur in Frieden sterben, sondern auch 
bis zuletzt leben können.“ – Ein Zitat von Cicely 
Saunders, Begründerin der modernen Hospiz-
bewegung. Den ehrenamtlich tätigen Hospizbegleitern und –begleite-
rinnen des Hospizvereins Neuendettelsau/Windsbach e.V. ist dieses 
Zitat Motivation für ihren Einsatz. Wir begleiten unentgeltlich schwer 
kranke und sterbende Menschen auch im häuslichen Umfeld. Rufen 
Sie uns gerne an.  Tel. 09874 82345, Mobil 0151 22 24 47 78 

Turn- und Sportverein 1892 Windsbach e.V.
Neue TSV-Pilateskurse starten wieder
Ab Mittwoch, 19.09.2018 beginnen neue über jeweils 11 Stunden ge-
hende Pilateskurse des TSV Windsbach im Therapiezentrum Winds-
bach, Hauptstraße 12. Ab 18.30 Uhr kann die Mittelstufe ihr Wissen 
vertiefen und erweitern.
Grundwissen ist hier Voraussetzung.Die Anfänger lernen ab 19.30 
Uhr die Vorteile des Pilates-Mattentrainings Schritt für Schritt kennen 
und (hoffentlich!) lieben. Im Übrigen ist Pilates ein sehr gutes Faszi-
entraining, da die Muskelketten sowie Faszienlinien sowohl gedehnt 
als auch gekräftigt werden. - Eine Anmeldung ist für beide Kurse un-
bedingt erforderlich! – Sie können sich gerne für weitere Infos und An-
meldungen an die Kursleiterin wenden unter bewegung-macht-fit@
gmx.de oder telefonisch unter 09871/7743. 
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Windsbacher Knabenchor
Schnuppern bei den Klangfängern – 
ab 13.9.2018
Musikalische Jungen im Grundschulalter, 
die das Singen für sich entdecken möch-
ten, können jederzeit zum Schnuppern bei den Klangfängern, der Sing-
schule des Windsbacher Knabenchores, vorbeikommen. Dort vermitteln 
Musikpädagogen anhand einfacher Chorliteratur den Kindern musika-
lische Grundlagen, den Zugang zur eigenen Stimme und die Freude 
am gemeinsamen Singen.

Klangfänger Windsbach
im Chorzentrum des Windsbacher Knabenchors, Heinrich-Brandt-Str. 
18, 91575 Windsbach Klangfänger I (Vorschule/1. Klasse): Donners-
tag, 16 – 16.45 Uhr
Klangfänger II (1.-3. Klasse): Dienstag, 16 - 17 Uhr
Klangfänger III (3./4. Klasse): Dienstag u. Donnerstag, 17 - 18 Uhr
Vier Mal kostenlos Schnuppern, danach 45 Euro pro Halbjahr, kein 
Kurs während der Schulferien

Anmeldung: 09871 / 708-212
https://windsbacher-knabenchor.de/chor/klangfaenger

Vorsingen bei den Windsbachern am 24.11.2018
Der Windsbacher Knabenchor lädt stimmbegabte Jungen zum Vorsingen 
ein. Nachwuchssänger im Alter von acht bis zehn Jahren sind ebenso 
willkommen wie ältere Quereinsteiger. Die jungen Talente können sich 
mit einem Kinder- oder Volkslied bei Chorleiter Martin Lehmann vor-
stellen und um die Aufnahme in den Knabenchor bewerben.

Der erste Termin ist am 24.11.2018 von 9:30 bis 15 Uhr im Chorzen-
trum des Windsbacher Knabenchores in der Heinrich-Brandt-Str. 18, 
Windsbach, Anmeldung: 09871 / 708 200

Mehr Infos unter: windsbacher-knabenchor.de
Kontakt: Windsbacher Knabenchor / Öffentlichkeitsarbeit
Jelena Torbica (09871) 708 108, torbica@windsbacher-knabenchor.de
WindsArt – Kulturverein Windsbach

Menüspaziergang mit WindsArt
Ende Juni bot der Windsbacher Kulturverein WindsArt 
wieder einen Menüspaziergang an. Mit Unterstützung 
von Karl Lechner vom Heimatverein ging es nach Kaf-
fee und Kuchen auf einen interessanten Spaziergang 
durch die Stadt. Dieses Mal stand besonders die Ent-
wicklung von Industrie und Handel in Windsbach im 
Fokus. Herr Lechner zeigte auf, wie sich durch neue 
Baugebiete das Stadtgebiet bis in die heutige Zeit jeweils erweitert 
hat. Die Innenstadt war geprägt von Handwerksbetrieben, Brauereien 
und Wirtshäusern und vielen kleinen Geschäften für den täglichen 
Bedarf. Auch der Bahnhof war stets wichtig für die Windsbacher. Die 
Bahnstrecke sollte sogar ursprünglich bis Georgensgmünd weiter 
gebaut werden, wurde jedoch nach Bedenken über die schädigende 
Wirkung des Dampfes (durch die Lok) für den Hopfenanbau gestoppt. 
Auch bauliche Veränderungen in der Häuserzeile der Hauptstraße in 
der Innenstadt erläuterte Herr Lechner der interessierten Gruppe und 
jeder konnte schließlich im Beß’nhaus am oberen Tor bei einer klei-
nen Erfrischung die vielen Exponate, Bilder und Objekte bestaunen.
Gestärkt und in angeregte Gespräche vertieft pilgerte die Gruppe 
schließlich bei bestem Wetter zum Chorgelände. Die Chorandacht 
des Windsbacher Knabenchores, die ein Teilnehmer als „Sahnehäub-
chen des Nachmittags“ bezeichnete, rundete den Spaziergang ab.  
Beschwingt spazierte die Gruppe zu guter Letzt zum Landgasthof 
Dorschner , wo der Abend bei einem leckeren Essen und heiteren  
Gesprächen einen schönen Ausklang fand.

BILDERSTÜRME
MUSIK - INSTALLATION - LESUNG....
...UND EINE PERSÖNLICHE ANSICHTSSACHE
Letztes Jahr war die Berliner Autorin und Theater-Regisseurin Miriam 
Sachs als Stadtschreiberin zu Gast in Windsbach. Sie recherchierte für 
einen Roman, zusätzlich entstand ein Windsbach-Tagebuch in Form eines 
Blogs [www.miriamsachs.wordpress.com/Stadtschreiberin-Blog] und
nebenbei verliebte sie sich in die Gottesruh-Kapelle („...rund herum aus-
gemalt wie ein mittelalterlicher Comic-Strip und gleichzeitig schlicht und 

Karate
Auch in diesen Sommerferien kann im Rahmen des Ferienpasses 
wieder bei Karate geschnuppert werden (Freitag, 07.09.18, 16:00 
Uhr, Doppelturnhalle).
Ein neuer Anfängerkurs für Kinder ab der 1. Klasse ist für Ende Sep-
tember geplant.

Musikschule 
Rezat-Mönchswald e.V.
Das ganze Spektrum der musikali-
schen Ausbildung an der Musikschule 
Rezat-Mönchswald konnte man am 23. 
Juni 2018 beim diesjährigen Klassen-
konzerttag erleben! Etwa 50 Schülerin-
nen und Schüler legten an diesem Tag 
ihre Junior 1 und Junior 2 Prüfungen ab! Klavier, Violine, Violoncello, 
Block-und Querflöte, Gitarre, Veeharfe und Akkordeon waren in viel-
fältiger Weise zu erleben! Zudem beteiligten sich etwa 25 Schülerin-
nen und Schüler an den Konzerten ohne eine Prüfung abzulegen.
Am 24. Juni 2018 legten vier Jugendliche ihre D1 Prüfung und eine 
Schülerin die D2 Prüfung erfolgreich ab!

Die sogenannten „Freiwilligen Leistungsprüfungen“ bieten den Schü-
lern verschiedener Altersstufen eine tolle Möglichkeit ihre instrumen-
talen Fertigkeiten und ihr musiktheoretisches Wissen unter Beweis 
zu stellen!
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ergreifend schön!“). Gemeinsam mit dem Kulturverein WindsART ent-
steht nun ihr Projekt „Bilderstürme“, für das sie die unterschiedlichsten 
Sichtweisen auf die Kapelle zusammenträgt und in einer kaleidosko-
partigen
Veranstaltung (15./16. 9. tagsüber und abends) – ohne Anspruch auf All-
gemeingültigkeit ins Szene setzt. „Es ist als ob man viele bunte Mosaik-
steinchen sammelt, und vor einem Vergrößerungsglas schüttelt. Immer 
wieder neue Ansichten kommen dabei heraus. In meinem Fall ist das
Vergrößerungsglas ein Beamer mit dem ich alte Bilder in den Focus 
setze, aber auch neue entstehen lasse. Mich interessieren historische 
Anekdoten, Bibelinterpretationen, aber auch die Erinnerungen der Winds-
bacher: was sie mit ihrer Kapelle verbindet, oder was Kinder in den
Fresken sehen.“ Dem konkreten Bildersturm, also den an die Wand 
geworfenen Bildern, folgt ein theatraler: eine szenische Lesung der Er-
zählung „die heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik“ von Heinrich von
Kleist, die zur Zeit der historischen Bilderstürme der Reformationszeit 
spielt und die Musik darin eine so große Rolle, dass diese nicht nur 
wörtlich vorkommt, sondern auch live. Unter Mitwirkung des Winds-
bacher Knabenchors, der Band Ora Pax und vieler Menschen aus 
Windsbach und Umgebung. Weitere Mitwirkende und Geschichten 
rund um die Gottesruh sind herzlich willkommen;
Kontakt: Miriam Sachs, sachs-film@web.de

Ein Projekt von WindsArt in Kooperation mit Miriam Sachs, FILM RISS 
THEATER, gefördert mvom Bayerischen Kulturfonds, der Stiftung KUNST 
UND KIRCHE, dem Kichenkreis Ansbach-Würzburg, der Stadt Winds-
bach; unterstützt durch den Windsbacher Knabenchor; powered by 
Textilhaus Rühl. Weitere Sponsoren willkommen.

Preise an Gewinner des Bewerbertests übergeben
Die Raiffeisenbank Heilsbronn Windsbach eG legt großen Wert auf 
die berufliche und persönliche Förderung und Entwicklung junger 
Menschen. Neben der Ausbildung von Nachwuchskräften ist auch die 
Kooperation und Zusammenarbeit mit vielen Bildungseinrichtungen in 
der Region Teil des gesellschaftlichen Engagements der Bank.
Im Rahmen der beruflichen Orientierung fand an der Markgraf-Georg-
Friedrich Realschule Heilsbronn mit den Schülerinnen und Schülern 
ein Bewerbertraining statt, das von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG in Form von Vorträgen 
und Tipps für die Berufswahl unterstützt wurde. Zusätzlich konnte ein 
Bewerbertest absolviert werden, um zu erfahren, welche Fragestel-
lungen in Auswahltests oder Assessment-Centern eingesetzt würden.
Die drei besten Absolventen dieses Tests wurden nun vom Vorstand-
vorsitzenden der Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG, Markus 
Pfeiffer, mit Sachpreisen ausgezeichnet. „In den vergangenen zehn 
Jahren haben wir 25 junge Schulabgänger ausgebildet, die vorwie-
gend Absolventen der Markgraf-Georg-Friedrich-Realschule waren. 
Die über Jahrzehnte etablierte Kooperation ist für Schule, Schüler 
und unsere Bank ein positiver Impuls“, so Pfeiffer.
Auch Schulleiter Jürgen Katzenberger und die schulische Berufsbe-
raterin Stefanie Wittmann lobten die Zusammenarbeit mit der Bank 
und das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich 
Berufsorientierung und Ausbildungsförderung.

Sonstige
Mitteilungen

Apothekendienstbereitschaft

Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils
um 8.00 Uhr und endet um 8.00 Uhr
des folgenden Tages

https://lak-bayern.notdienst-portal.de/blakportal/erstelleplan/standort

Sa. 04.08.2018
Stadt-Apotheke
09875 / 291

Richard-Wagner-Str. 18
91639 Wolframs-Eschenbach

So. 05.08.2018
Laurentius-Apotheke
OHG
09874 / 67820

Johann-Flierl-Str. 35
91564 Neuendettelsau

Mo. 06.08.2018
Löhe-Apotheke
09874 / 68200

Bahnhofstr. 7/9
91564 Neuendettelsau

Do. 09.08.2018
GINKGO Apotheke
09871 / 7060506

Heinrich-Brandt-Str. 25
91575 Windsbach

Fr. 10.08.2018
Praeventicus-Apotheke
09872/9528844

Altendettelsauer Str. 3
91580 Petersaurach

So. 12.08.2018
Stadt-Apotheke
09871 / 372

Hauptstr. 24
91575 Windsbach

Mo. 13.08.2018
Stilla-Apotheke
09178 / 98990

Marktplatz 17
91183 Abenberg

Mi. 15.08.2018
Stadt-Apotheke
09875 / 291

Richard-Wagner-Str. 18
91639 Wolframs-Eschenbach

Do. 16.08.2018
Laurentius-Apotheke
OHG
09874 / 67820

Johann-Flierl-Str. 35
91564 Neuendettelsau

Fr. 17.08.2018
Löhe-Apotheke
09874 / 68200

Bahnhofstr. 7/9
91564 Neuendettelsau

Mo. 20.08.2018
GINKGO Apotheke
09871 / 7060506

Heinrich-Brandt-Str. 25
91575 Windsbach

Di. 21.08.2018
Praeventicus-Apotheke
09872/9528844

Altendettelsauer Str. 3
91580 Petersaurach

Do. 23.08.2018
Stadt-Apotheke
09871 / 372

Hauptstr. 24
91575 Windsbach

Fr. 24.08.2018
Stilla-Apotheke
09178 / 98990

Marktplatz 17
91183 Abenberg

So. 26.08.2018
Stadt-Apotheke
09875 / 291

Richard-Wagner-Str. 18
91639 Wolframs-Eschenbach

Mo. 27.08.2018
Laurentius-Apotheke
OHG
09874 / 67820

Johann-Flierl-Str. 35
91564 Neuendettelsau

Di. 28.08.2018
Löhe-Apotheke
09874 / 68200

Bahnhofstr. 7/9
91564 Neuendettelsau

Fr. 31.08.2018
GINKGO Apotheke
09871 / 7060506

Heinrich-Brandt-Str. 25
91575 Windsbach

Sa. 01.09.2018
Praeventicus-Apotheke
09872/9528844

Altendettelsauer Str. 3
91580 Petersaurach

Mo. 03.09.2018
Stadt-Apotheke
09871 / 372

Hauptstr. 24
91575 Windsbach

Di. 04.09.2018
Stilla-Apotheke
09178 / 98990

Marktplatz 17
91183 Abenberg

Do. 06.09.2018
Stadt-Apotheke
09875 / 291

Richard-Wagner-Str. 18
91639 Wolframs-Eschenbach

Fr. 07.09.2018
Laurentius-Apotheke
OHG
09874 / 67820

Johann-Flierl-Str. 35
91564 Neuendettelsauv. li. Schulleiter Jürgen Katzenberger, verantwortliche Lehrkraft Ste-

fanie Wittmann, Gewinner des 1. Preises, Pascal Arnold, Gewinnerin 
des 3. Platzes, Carina Bundi, Vorstandsvorsitzender Markus Pfeiffer, 
Projektbetreuer Timo Bogenreuther.
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Do., 02.08.2018   
15:30 –  Bauernmarkt 
18:30 Uhr  Veranstalter: Windsbacher Direktvermarkter
 Veranstaltungsort: Rathauspassage Windsbach

Fr., 03.08.2018  
19:30 Uhr Lesung 
 Veranstalter: Bündnis 90 / Die Grünen –  
 Ortsverband Windsbach 
 Veranstaltungsort: Familie Ulsenheimer, Wolframs-
 Eschenbacher-Str. 7

Sa., 04.08.2018   
08:00 –  Spielen im Gewächshaus 
20:00 Uhr Veranstalter: Blumen & Spiele Lies
 Veranstaltungsort: Gewächshaus der Gärtnerei  
 Lies 

So., 05.08.2018   
k.A. Kirchweih Bertholdsdorf / Suddersdorf 
 Veranstaltungsort: Bertholdsdorf / Suddersdorf 

Fr., 10.08.2018   
17:00 Uhr Obstbaumversteigerung 
 Veranstalter: Obst- und Gartenbauverein
 Veranstaltungsort: Streuobstwiese in der   
 Mitteleschenbacher Str. 

So., 12.08.2018   
k.A. Kirchweih Winkelhaid 
 Veranstaltungsort: Winkelhaid 

Di., 14.08.2018   
09:00 –  Brauchtumspflege Kräuterbüschel 
12:00 Uhr  Veranstalter: Heimatverein Windsbach e.V.
 Veranstaltungsort: Kath. Pfarrheim, 
 Ansbacher Str. 44 /46 

Do., 16.08.2018   
15:30 –  Bauernmarkt 
18:30 Uhr  Veranstalter: Windsbacher Direktvermarkter
 Veranstaltungsort: Rathauspassage Windsbach 

Fr., 17.08.2018 – Mo., 20.08.2018  
k.A. Kirchweih Moosbach 
 Veranstalter: Inge und Werner Geißelsöder
 Veranstaltungsort: Moosbach 16

Fr., 17.08.2018 - So., 19.08.2018 
19:00 Uhr  Kirchweih Untereschenbach 
 Veranstaltungsort: Kerwastodl Untereschenbach 
 Veranstalter: Kerwabuam und –madli Untereschenbach

Di., 21.08.2018   
18:00 – Wahlveranstaltung zur Landtagswahl 2018 
24:00 Uhr Veranstalter: CSU - Ortsverband Windsbach
 Veranstaltungsort: Bierzelt Gasthaus Geißelsöder,  
 Moosbach 16 
 
Do., 30.08.2018   
15:30 – Bauernmarkt 
18:30 Uhr Veranstalter: Windsbacher Direktvermarkter
 Veranstaltungsort: Rathauspassage Windsbach
 
Fr., 31.08.2018   
19:00  – Wahlveranstaltung zur Landtagswahl 2018 
24:00 Uhr  Veranstalter: CSU - Ortsverband Windsbach
 Veranstaltungsort: Gasthaus Arnold, Veitsaurach K1
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Die Kath./Evang. Sozialstation Bechhofen  e.V. sucht

Medizinische Fachangestellte m/w
Gesundheits- und Krankenpfleger/innen

Altenpfleger/innen

für den Abenddienst (ca. 16.45 bis ca. 18 Uhr)
im Bereich Wolframs-Eschenbach und Mitteleschenbach.

Wir bieten: Vergütung nach AVR
(analog Öffentlicher Dienst), Zusatzversorgung

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Kath./Evang. Sozialstation Bechhofen,

Deocarplatz 3, 91567 Herrieden
E-Mail:

Tel. 09825/9238844
gabriele.buckel@caritas-herrieden.de

Spendenübergabe des Lions-Club Ansbach
Der Präsident des Lions-Club Ansbach, Dr. Hans Mehringer, übergab 
Landrat Dr. Jürgen Ludwig und dem Leiter des Amtes für Jugend und 
Familie, Ulrich Herrschner, eine Spende in Höhe von 5.000 Euro. „Mit 
ihrer Spende kann jungen Menschen und Familien in schwierigen 
Situationen ganz unbürokratisch geholfen werden“, dankte Landrat 
Dr. Ludwig dem Lions-Club Ansbach. „Wenn man weiß, dass man mit 
dem ehrenamtlichen Engagement Menschen in Problemsituationen 
unmittelbar hilft, dann verschafft das eine persönliche Freude und 
Befriedigung“, betonte Dr. Hans Mehringer. 
Ulrich Herrschner erläuterte, dass durch die Spenden der vergangenen 
Jahre schon in vielen Fällen eine schnelle Anschubfinanzierung 
ermöglicht werden konnte. Diese sei etwa dort nötig, wo gesetzliche 
Möglichkeiten fehlten oder kurzfristig Hilfe für prekäre Situationen 
von Kindern benötigt werde. „Bei allen finanziellen Möglichkeiten und 
staatlichen Vorsorgen, ergeben sich in der Gesellschaft immer wieder 
Situationen, die ohne ehrenamtliches Engagement nicht bewältigt 
werden können. Ehrenamtliches Engagement wie das der Mitglieder 
des Lions-Club ist unverzichtbar und verdient große Anerkennung“, 
so Landrat Dr. Ludwig. Die Hälfte aller Spenden der vergangenen 
Jahre wurde für die Unterstützung alleinerziehender Mütter und 
Väter ausgegeben. Darüber hinaus konnte schnell ein Kinderbett für 
ein achtjähriges Mädchen besorgt werden, das an Krebs erkrankte. 
Zudem ermöglichten die Spenden die kurzfristige Kostenübernahme 
für die Kinderbetreuung einer hoch verschuldeten Familie. Einem 
traumatisierten Jungen wurde durch die finanzielle Unterstützung des 
Lions-Clubs damit geholfen, dass die regelmäßige Teilnahme an einer 
Sportgruppe gesichert wurde.
„Ich hoffe natürlich, dass es möglichst wenige Situationen gibt, 
in welchen Spenden benötigt werden, da dies immer die Not von 
Menschen bedeutet. Aber wenn kurzfristig Gelder gebraucht werden, 
dann freue ich mich, dass wir hier helfen können“, erklärte Dr. 
Mehringer. Der Lions-Club Ansbach besteht seit 1971 und hat mehr 
als 40 Mitglieder. Er sammelt bei wohltätigen Aktionen Spenden 
für Menschen in Not. Dazu zählen etwa Benefizkonzerte oder der 
jährliche Flohmarkt, der am 29. und 30. Juni wieder in der Rezathalle 
in Ansbach stattfindet. Die Warenannahme von Sachspenden beginnt 
am 23. Juni von 10 bis 12 Uhr. 

Zahnärztlicher Notdienst
Dienstbereit: 10.00-12.00 Uhr in der Praxis

und 18.00-19.00 Uhr in der Praxis

Samstag 04.08.2018 und Sonntag 05.08.2018

Tel.Nr.: 0981 / 2360

Samstag 11.08.2018 und Sonntag 12.08.2018

Tel.Nr.: 09872 / 7212

Samstag 18.8.2018 und Sonntag 19.08.2018

Tel.Nr.: 0981 / 89380

Samstag 25.08.2018 und Sonntag 26.08.2018
Dr. Gerold Zeiler

Tel.Nr.: 0981 / 65464

Samstag 01.09.2018 und Sonntag 02.09.2018

Tel.Nr.: 09875 / 530

Dr. Hans Sichart
Merckstr. 8, 91522 Ansbach

Prof. Dr. Gerd Volland Msc
Am Marktplatz 2, 91560 Heilsbronn

Dr. Christoph Wolff
Rügländer Str. 6, 91522 Ansbach

Friedrichstr. 9, 91522 Ansbach

Dr. Ingrid Keller
Hartm.-v.d.-Aue-Str. 24, 91639 Wolframs-Eschenbach
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Unterstellmöglichkeit (Halle etc.) für Wohnmobil zum mieten 
gesucht. Tel. 0151 70805031

Legasthenie-Training, Biete Kin-
dern mit Lese- u. Rechtschreib-
störung ganzheitl., profession. 
Training an. Kostenübern. vom 
Jugendamt u. U. möglich. 
www.krea-praxis.de, Bieder-
mann Angela, N´da, Tel.: 09874/ 
686226

Kleinanzeigen

Suche 4-Zi. Whg. mit Garten 
od. kleines Häuschen für 
3 Personen, 2 Katzen und 
kleinem Hund zur Miete. 

Vorzugsweise in Windsbach, 
aber auch nähere Umgebung. 

Angebote bitte
an die Fa. Habewind 

09874-689683
od. 0151-21235679 

Gottesdienst 
02.09.2018 

ab 18.15 Uhr 
stellen unsere Kinder ihren 
Kirchweihbaum auf 
im Anschluss Stimmungsmusik 
im Zelt, mit Barbetrieb 

Dorffest 
01.09.2018 

Sonntag ab 10.00 Uhr, am Platz von St. Stephan: 

der Kirchengemeinden Bertholdsdorf und Weißenbronn 
(bei Regen im Festzelt) 
anschließend Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen 

Auf Ihr Kommen freuen sich die Dorfgemeinschaft und die Feuerwehr Wollersdorf—Watzendorf 

www.habewind.de
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Denkmalstraße 33-35
Windsbach
Tel.: 09871/6 72 40

In einem Satz:

Baustoffe kauft man bei:

Montag - Freitag 7 - 17 Uhr, Samstag 8 - 12 Uhr
Nürnberger Straße 40
91522 Ansbach
Tel.: 0981/2666 u. 94542

Talstraße 1
98708 Gehren/Thür.
Tel.: 036783/87245

www.baustoffschwarz.de

Sichtschutzzäune

Holz- u. WPC Terrassendielen

Zierkiese und -splitte

Torf – Blumenerde - Rindenmulch

Doppelstabmattenzäune

Gartenplatten verschiedene Sorten

Teichfolie und Vliese

Öffnungszeiten: Mo - Fr: 13.00 - 17.00 Uhr
und sehr gerne nach Vereinbarung.

Elektroinstallation

Tel. 09874 - 50 450-0

Gewerbering 7a, 91564 Neuendettelsau
www.solarstrom-roth.de

Solarstrom Roth GmbH

METALLDESIGN
• auch personalisiert • 
für DEKO,WOHNEN&GARTEN

ÖFFNUNGSZEITENDonnerstag: 14 - 18 UhrFreitag:  9 - 12 UhrSamstag:  9 - 12.30 Uhr

Sama Metalldesign GmbH
(im Gebäude der AMM GmbH)
Triesdorf Bahnhof 32
91732 Merkendorf

Tel.: (0171) 72 23 718
info@sama-metalldesign.de
Online-Shop unter:
www.sama-metalldesign.de

Habewind-News
Unsere  fränkische  Heimat

Auflage: 23.500, Erscheinung: 14 täglich

Amtsblatt Neuendettelsau
Auflage: 3.750, Erscheinung: 14 täglich

Amtsblatt Windsbach
Auflage: 2.800, Erscheinung: 1 x im Monat

Amtsblatt Lichtenau
Auflage: 1.900, Erscheinung: 1 x im Monat

info@habewind.de
anzeigen@habewind.de

info@habewind.de
amtsblatt@habewind.de

info@habewind.de
mb-wb@habewind.de

info@habewind.de
la@habewind.de

www.habewind.de

Kostenlose Anzeigengestaltung für unsere Zeitungen

Ansbacher Str. 17
91183 Wassermungenau
Tel.: 09873/ 458
www.braun-autohaus.de

SERVICE

GARANTIE

JAHRESWAGEN

GEBRAUCHTWAGEN
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Familie Böhm ist sehr

glücklich mit der

Zimmerei Kleinöder zu

bauen und freut sich

auf den bevorstehen-

den Einzug.

Zahlreiche Besucher

konnten sich vor Ort

umfassend informieren.

Moosbach 2

91575 Windsbach

Tel. 0 9871- 3 17

Fax 0 9871- 79 22

Rückblick „Tag der offenen Baustelle“
in Wolframs-Eschenbach bei Familie Völklein

www.kleinoeder.de

Jungmaierstraße 11 • 91575 Windsbach

Tel.: 09871 / 67 20 0 • Fax: 09871 / 67 20 67

ARNOLD

HAUSTECHNIK

GmbH & Co. KG

• bodengleiche Dusche

• leicht begehbar

• leicht befahrbar

• in allen Größen

• kompl. einschl. Fliesen

Badrenovierung

aus einer Hand!


